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RS OGH 1967/12/5 11Os191/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1967

Norm

StVO §7 Abs1 IIB

StVO §17 Abs1

StVO §20 Abs1 IC

Rechtssatz

Auf schneebedeckter Straße ist zu einer Fußgängerin, die am Straßenrand eine Rodel mit einem Kleinkind zieht, ein

besonders weiter, ausreichender Seitenabstand einzuhalten; falls der Seitenabstand nicht ausreichend vergrößert

werden kann, ist allenfalls anzuhalten, damit die Fußgängerin mit der Rodel vorbeifahren oder sonst ausweichen kann.
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